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Rat der Stadt Hilden 11.12.2019 Entscheidung 
 
 
 
 
Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses zum JA 2018 an den Rat der Stadt Hilden gemäß § 
59 III GO - vorläufiger Protokollauszug aus der Sitzung des RPAu.  
Jahresabschluss 2018 komplett - nur als elektronisches Dokument 
Präsentation im RPAu am 11.11.2019 zur SV 14-40 - Jahresabschluss 2018 der Stadt Hilden - 
Bericht und Testat des BPAes und Bericht des RPAues gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW 
Pruefungsbericht des BPAes zum JA 2018 
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I. Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt: 
 
"1. Der gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW von der Kämmerin am 27.06.2019 auf- und von der 

Bürgermeisterin am 01.07.2019 bestätigte und dem Rat zur Feststellung zugeleitete 
Jahresabschluss nebst Lagebericht ist vom Rechnungsprüfungsausschuss nach § 59 Abs. 3 
GO NRW i. V. m. § 102 GO NRW geprüft worden. Das Prüfungsergebnis des Beratungs- und 
Prüfungsamtes ist im Prüfungsbericht vom 30. September 2018 und im Bestätigungsvermerk 
vom gleichen Tage festgehalten worden.  

 
 Der Rat der Stadt Hilden nimmt ebenfalls Kenntnis vom schriftlichen Bericht des Rechnungs-

prüfungsausschusses vom 11.11.2019 zu seiner Prüfung des Jahresabschlusses, welcher 
dieser Sitzungsvorlage in Form eines Protokollauszuges aus der Sitzung des Rechnungs-
prüfungsausschusses beigefügt ist. 

 
Der Jahresabschluss 2018 vom 27.06.2019/01.07.2019 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 1 GO 
NRW festgestellt. 
 

2. Nach der Prüfung und Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses durch den Rat der 
Stadt Hilden wird der Jahresüberschuss von 1.623.669,04 Euro der Ausgleichsrücklage in der 
Gesamtposition des Eigenkapitals zugeführt.“ 
 
 

II. Beschlussvorschlag für die Ratsmitglieder (ohne die Bürgermeisterin): 
 
„1. Frau Bürgermeisterin Alkenings wird nach § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2018 

entlastet. 
 
2. Die Bürgermeisterin wird gebeten, den Prüfbericht nebst Bestätigungsvermerk sowie den Jah-

resabschluss 2018 und Lagebericht gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt zu 
machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme verfügbar zu halten.“ 

 
 
 
Erläuterungen zur Sitzungsfolge: 
 
Dies ist eine Sitzungsvorlage des Beratungs- und Prüfungsamtes, bei der anders als bei anderen 
Fachausschussberatungen sowohl der Rechnungsprüfungsausschuss als auch der Rat abschlie-
ßende Beschlüsse unterschiedlichen Inhaltes fassen. Der Rechnungsprüfungsausschuss war also 
nicht nur vorberatend, sondern ebenso beschließend wie der Rat tätig. Denn der Rechnungsprü-
fungsausschuss prüft gemäß § 59 Abs. 3 GO den Jahresabschluss unter Einbezug des Prüfberich-
tes des Beratungs- und Prüfungsamtes und bedient sich dabei der örtlichen Rechnungsprüfung, er 
hat aber seit der Neufassung der GO zum 01.01.2019 zu dem (seinem) Ergebnis der Jahresab-
schlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen. Durch das geänderte Verfah-
ren sollen laut Gesetzesbegründung Rechnungsprüfungsausschüsse und Räte veranlasst werden, 
sich stärker als bisher mit den Jahresabschlüssen und deren Prüfung zu beschäftigen.   
 
 
Hinweis zum Druckexemplar des Jahresabschlusses: 
 
Der Jahresabschluss mit Lagebericht, Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang ist 
eine Anlage dieser Sitzungsvorlage, die allerdings auch dann standardmäßig nicht mit ausge-
druckt wurde, sofern Ihnen diese Sitzungsvorlage in ausgedruckter Form zugegangen ist. Selbst-
verständlich sind alle Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage im Rats- und Bürgerinformationssystem 
als Datei vorhanden. Sofern Sie für Ihre Beratungen ein zusätzliches Druckexemplar benötigen, 
wenden Sie sich bitte an das Amt für Finanzservice oder das Team Bürgermeisterbüro der Stadt 
Hilden. 
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Erläuterungen und Begründungen: 
 
Mit der Novelle der Gemeindeordnung NRW zum 01.01.2019 im Rahmen des 2. NKF-
Weiterentwicklungsgesetzes hat sich nicht nur das Prozedere bis zur Feststellung der Jahresab-
schlüsse durch den Rat erheblich verändert; auch die inhaltlichen Anforderungen an die Arbeit und 
die Verantwortung des Rechnungsprüfungsausschusses und des Rates sind angehoben worden: 
 
Gemäß § 59 Abs. 3 GO prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss unter Ein-
bezug des Prüfberichtes des Beratungs- und Prüfungsamtes. Der Rechnungsprüfungsausschuss 
bedient sich bei der Prüfung wie bisher der örtlichen Rechnungsprüfung. Der Prüfungsbericht des 
Beratungs- und Prüfungsamtes stellt nach Auffassung des Gesetzgebers eine Unterstützung für 

die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses dar, sich ein eigenes Urteil bilden zu können.1   
 
Neu ist seit der Neufassung der GO zum 01.01.2019, dass der Rechnungsprüfungsausschuss zu 
seinem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen 
hat. Das geänderte Verfahren soll die Auseinandersetzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
und des Rates mit den Jahresabschlüssen stärken.  
 
Aus Praktikabilitätsgründen hat der Rat in § 7 Abs. 2 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt 
Hilden ist zu § 59 Abs. 3 Sätze 4 - 6 GO NRW geregelt, dass die schriftliche Stellungnahme des 
Rechnungsprüfungsausschusses an den Rat von der BPA-Leitung als Beschlussvorschlag für den 
Rechnungsprüfungsausschuss entworfen wird.  
 
Wegen des Verweises auf die § 321, 322 HGB und der sich daraus ergebenden Weiterverweisung 
auf § 317 HGB folgt, dass sich Aussehen und Inhalt des Bestätigungsvermerks, der von der örtli-
chen Rechnungsprüfung (in Hilden: Beratungs- und Prüfungsamt) verfasst wird, gegenüber den 
Vorjahren erheblich verändert haben. Aufgrund der HGB-Verweisung soll der Bestätigungsvermerk 
analog zu den Bestätigungsvermerken nach den Prüfungsstandards der Wirtschaftsprüfer verfasst 
sein, wo und inwieweit kommunalspezifische Gründe nicht dagegensprechen.  
 
Der Bestätigungsvermerk wird auf Seite 17 des Prüfungsberichtes des BPAes unter Nummer 5 - 
Prüfergebnisse - wiedergegeben. Er enthält in seiner neuen Form  
 

 die Prüfungsurteile des Beratungs- und Prüfungsamtes,  

 die Grundlagen dazu,  

 die Darstellung der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht und  

 die Nennung der Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. 

 
Neu geregelt wurde in § 102 GO NRW, dass der Rechnungsprüfungsausschuss zu dem (seinem) 
Ergebnis der Jahresabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen muss. 
Wegen des Verweises auf die §§ 321 und 322 des Handelsgesetzbuches im § 102 Abs. 8 GO 
NRW muss sich der Rechnungsprüfungsausschuss mit den vom Prüfungsverantwortlichen berich-
teten Schwächen des rechnungslegungsbezogenen IKS (§ 59 Abs. 3 GO NRW) befassen und 
dem Rat darüber berichten. Am Schluss seines Berichtes hat der Rechnungsprüfungsausschuss 
zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben 
sind und ob er den vom Bürgermeister aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht billigt. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.11.2019 seine Prüfung des Jah-
resabschlusses durchgeführt und einen entsprechenden Bericht verfasst und beschlossen.  
 
Der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses ist dieser Sitzungsvorlage als Protokol-
lauszug der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses beigefügt und dient ebenso wie 
der Bericht des Beratungs- und Prüfungsamtes der Entscheidung des Rates über die Feststellung 

                                                
1 Vgl. die Begründung im Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/3570, S. 80. 
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des Jahresabschlusses. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt gemäß § 59 Abs. 3 und § 102 Abs. 1 GO NRW darauf-
hin, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung und der Bestimmungen der GO NRW ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt 
sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonsti-
gen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung ist die Buchführung ein-
zubeziehen. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf zu erstrecken, ob die gesetzli-
chen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen 
beachtet worden sind. Die Prüfung ist so anzulegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen 
Bestimmungen, die sich auf die Darstellung des sich nach § 95 Absatz 1 Satz 4 GO NRW erge-
benden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde wesentlich auswirken, bei 
gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden. 
 
Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künf-
tigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf 
zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.  
 
Die mit der Novellierung der entsprechenden Vorschriften der Gemeindeordnung einhergehenden 
Verpflichtungen zur Prüfung der Wirksamkeit des IKS und zum Bericht über wesentliche Schwä-
chen des rechnungslegungsbezogenen IKS (§59 Abs. 3 GO NRW) gelten seit dem 01.01.2019. 
Daher wurden wesentliche Feststellungen hierzu im Jahr 2018 über die gefertigten Prüfungsbe-
richte hinaus nicht getroffen. 
 
Die vom Beratungs- und Prüfungsamt zusätzlich zur Abschlussprüfung erbrachten Leistungen, 
Prüfungen und Beratungen sowie die Ausgestaltung der verwaltungsinternen Regelungen und 
Konditionen lassen keine Umstände erkennen, die auf eine Befangenheit der an der Prüfung Betei-
ligten hinweisen würden. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss berät den nach der Prüfung vom Beratungs- und Prüfungsamt 
erstellten, als Anlage beigefügten Prüfungsbericht sowie den Bestätigungsvermerk des Beratungs- 
und Prüfungsamtes. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung schriftlich 
gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen. Am Schluss dieses Berichtes hat der Rechnungsprü-
fungsausschuss zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendun-
gen zu erheben sind und ob er den von der Bürgermeisterin aufgestellten Jahresabschluss und 
Lagebericht billigt. Selbstverständlich ist der Rechnungsprüfungsausschuss jedoch in seiner Ent-
scheidung frei und könnte den Jahresabschluss der Stadt und das Prüfungsergebnis des Bera-
tungs- und Prüfungsamtes anders beurteilen und dies in seinem Bericht an den Rat dokumentie-
ren. Das ist für den Jahresabschluss 2018 jedoch nicht geschehen; der Rechnungsprüfungsaus-
schuss hat den Jahresabschluss und den Lagebericht gebilligt. 
 
Abschließend danken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Beratungs- und Prüfungsamtes den 
Mitgliedern der Verwaltungsführung, insbesondere aber dem Team des Amtes für Finanzservice 
und der Stadtkämmerin für die stets konstruktive Zusammenarbeit während der Prüfung des Jah-
resabschlusses. 
 
 
Gez. Michael Witek 
Leiter des Beratungs- und Prüfungsamtes 
 
 



 

 

 

Auszug aus der vorläufigen Niederschrift 

 

 

 

11.11.2019 Rechnungsprüfungsausschuss TOP 3 

 
Herr Witek erläuterte die Sitzungsvorlage anhand einer Präsentation, die der Niederschrift als Anlage 
beigefügt ist.  
Die Prüfungstätigkeiten für das Jahr 2018 wurden dargestellt und der Prüfungsbericht zum 
Jahresabschluss 2018 erläutert. Der vom BPA vorgeschlagene Bericht an den Rat der Stadt Hilden 
gemäß § 59 Abs 3 GO NRW wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss einstimmig beschlossen. 
  

 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Rechnungsprüfungsausschuss verfasst und beschließt folgenden Bericht über seine Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Stadt Hilden des Jahres 2018 zur Erstattung an den 
Rat gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW: 
 
 

Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses an den Rat der Stadt 
Hilden gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW zum Haushaltsjahr 2018 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat im Haushaltsjahr 2018 die ihm nach Gesetz1 oder Satzung2 
obliegenden Aufgaben und Pflichten durch Beratung der Prüfberichte der örtlichen Rechnungsprüfung 
umfassend und sorgfältig wahrgenommen. 
  
1. Schwerpunkte der Tätigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses im Jahr 2018  
 

Im Berichtsjahr 2018 kam der Rechnungsprüfungsausschuss zu zwei Sitzungen zusammen, 
und zwar am 09.04. und am 12.11.2018. 
 
In seinen Sitzungen hat der Rechnungsprüfungsausschuss die nach Gesetz oder Satzung 
erforderlichen Beschlüsse nach gründlicher Prüfung und Beratung gefasst. Die Bürgermeisterin 
ist ihren Informationspflichten vollumfänglich nachgekommen und hat dem 
Rechnungsprüfungsausschuss die von ihm gewünschten Informationen vollständig und zeitnah 
zur Verfügung gestellt. 
 

                                                      
1 Z. B. Gemeindeordnung des Landes NRW, Handelsgesetzbuch (Diese Erläuterung ist nicht 
Bestandteil des Beschlussvorschlagtextes.) 
2 Z. B. Rechnungsprüfungsordnung (Diese Erläuterung ist nicht Bestandteil des 
Beschlussvorschlagtextes.) 

Beschlussvorlage 
öffentlich 
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Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses hatten in den Sitzungen stets ausreichend 
Gelegenheit, sich aktiv und kritisch mit den Berichten des Beratungs- und Prüfungsamtes und 
den Informationen der Bürgermeisterin, der Beigeordneten und des Kämmerers 
auseinanderzusetzen wie auch eigene Anregungen einzubringen.  
 
Im abgelaufenen Haushaltsjahr hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss einer Vielzahl von 
Themen gewidmet. Standardmäßig steht in jeder Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
eine Mitteilungsvorlage zu freihändigen Vergaben ab 5.000 € auf der Tagesordnung, zu der 
regelmäßig eine Reihe von Fragen gestellt und beantwortet wird. 
 
In der Sitzung am 30.04.2018 hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss neben dem 
Jahresabschluss 2016 und dem Gesamtabschluss 2012 intensiv mit den Prüfungsberichten des 
Beratungs- und Prüfungsamtes zu den  
 

 verschiedenen Handvorschusskassen und den 
  

 VOB-Vergaben in der Zeit von Anfang 2016 bis Sommer 2017  
 
beschäftigt und sich den Prüfungsbericht mit seinen Feststellungen zu eigen gemacht. Die 
beiden Berichte wurden anschließend auch im Rat der Stadt erörtert. Zu den VOB-Vergaben 
bat der Rat die Bürgermeisterin in seinem Beschluss darum, Maßnahmen zu ergreifen, damit 
sich die im Prüfbericht beschriebene Situation verbessert. 
 
Am 12.11.2018 hat der Rechnungsprüfungsausschuss ebenfalls getagt und sich neben dem 
Jahresabschluss und Testat der Stadt zum Jahr 2018 mit  
 

 den laufenden Tätigkeiten des Beratungs- und Prüfungsamtes seit dem 01.10.2017 und 
 

 dem Prüfungs- und Beratungsbericht des Beratungs- und Prüfungsamtes vom 
15.10.2018 - Organisationsmanagement und Personalservice - Risiken und Chancen 

 
befasst. 
 
Bei der Beratung der laufenden Tätigkeiten des Beratungs- und Prüfungsamtes wurde 
insbesondere das Verhältnis der geprüften und beratenen Vorgänge mit Feststellungen zu den 
Vorgängen ohne Feststellungen für die Zeit von Oktober 2017 bis September 2018 besprochen. 
Der Zusammenhang zwischen der festgestellten Fehlerquote und dem im Beratungsbericht des 
Beratungs- und Prüfungsamtes dargestellten Organisationsmanagement und Personalservice 
mit seinen Risiken und Chancen wurde ebenfalls thematisiert. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss machte sich den Bericht ebenfalls zu eigen und gab ihn dem 
Rat zur Kenntnis. 
 
 

2. Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung 
 

Das Beratungs- und Prüfungsamt der Stadt Hilden ist laut Gesetz Abschlussprüfer der Stadt 
und hat den Jahresabschluss 2018 nebst Lagebericht und aller Anlagen am 11.07.2019 zur 
Prüfung erhalten. 
 
Der von Frau Kämmerin Anja Franke nach den Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellte und von Frau Bürgermeisterin Birgit Alkenings 
bestätigte Jahresabschluss der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2018 sowie den Lagebericht für 
das Haushaltsjahr 2018 wurde gemäß dem gesetzlichen Prüfungsauftrag unter 
Berücksichtigung der festgelegten Prüfungsschwerpunkte und unter Einbeziehung der 
Buchführung geprüft. 
 
Die Prüfungen durch das Beratungs- und Prüfungsamt ergaben keine Einwendungen, so dass 
am 30.09.2019 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde. 

 
 

3. Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses zum Ergebnis der Prüfung  



   

 
Der Abschlussbericht des Beratungs- und Prüfungsamtes vom 30.09.2019 wurde den 
Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses rechtzeitig vor der Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses am 11.11.2019 zugeleitet. In der Sitzung beantworteten die 
Bürgermeisterin und die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes die Fragen des 
Rechnungsprüfungsausschusses und erteilten die erforderlichen und erbetenen Auskünfte.  
 
Der Leiter des Beratungs- und Prüfungsamtes nahm ebenfalls an dieser Sitzung teil und 
berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. Ferner berichtete er darüber, dass 
mit der systematischen Prüfung des internen Kontrollsystems auf Basis der novellierten 
Gemeindeordnung NRW gerade begonnen werde, weshalb zum Jahr 2018 außer über die 
grundsätzlichen Probleme der Personalausstattung - siehe den diesbezüglichen Prüfbericht -  
über keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems bezogen auf den 
Rechnungslegungsprozess berichtet werden könne. Er informierte über die vom Beratungs- und 
Prüfungsamt zusätzlich zur Abschlussprüfung erbrachten Leistungen sowie darüber, dass keine 
Umstände vorliegen, die seine Befangenheit besorgen lassen. Der Leiter des Beratungs- und 
Prüfungsamtes stand den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses für Auskünfte und 
ergänzende Fragen zur Verfügung. 
 
Der Leiter des Beratungs- und Prüfungsamtes empfahl dem Rechnungsprüfungsausschuss, 
den von der Kämmerin aufgestellten und der Bürgermeisterin bestätigten Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2018 nebst dem zugehörigen Lagebericht zu billigen. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss und den Lagebericht hat 
seinerseits eingehend unter Einbezug des Prüfungsberichtes des Beratungs- und 
Prüfungsamtes geprüft und sich dabei an den Vorschriften des § 102 GO NRW orientiert. Er hat 
sich nach einer Präsentation der Ergebnisse in der Ausschusssitzung und der Rückfragen der 
Ausschussmitglieder ein eigenes Bild bzw. Urteil gebildet. Dabei ist der 
Rechnungsprüfungsausschuss zu keinem anderen Ergebnis oder zu Einwendungen gekommen 
und schließt sich aufgrund seiner eigenen Prüfungen den Ergebnissen des Prüfberichtes des 
Beratungs- und Prüfungsamtes zum Jahresabschluss der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2018 
und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018 an. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss billigt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 sowie 
den Lagebericht und empfiehlt dem Rat, den Jahresabschluss in der vorgelegten Form 
festzustellen. 
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss bittet das Beratungs- und Prüfungsamt, den vorstehenden Bericht 
als Anlage zur Sitzungsvorlage zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 hinzuzufügen und somit 
den Rat in Kenntnis zu setzen.“ 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen. 
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1

Zum neuen Verfahren gemäß § 59 GO

Gemäß § 59 Abs. 3 GO prüft der RPAu den
Jahresabschluss unter Einbezug des Prüfberichtes
des BPAes.

Der RPAu bedient sich dabei wie bisher der örtli-
chen Rechnungsprüfung.

Es gibt aber Änderungen des Prozedere und der
inhaltlichen Anforderungen an Arbeit und Verant-
wortung bis zur Feststellung eines JA durch den
Rat.

Der Prüfungsbericht des BPAes stellt nach Auffas-
sung des Gesetzgebers (nur) eine Unterstützung
für die Mitglieder des RPAu dar, sich ein eigenes
Urteil bilden zu können.
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2

Zum neuen Verfahren gemäß § 59 GO

Der RPAu hat zu seinem Ergebnis der Jahres-
abschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat
Stellung zu nehmen.

Die bisherige Unterschrift des/der RPAu-Vorsit-
zenden unter dem Testat ist weggefallen.

Das geänderte Verfahren soll die Auseinander-
setzung des RPAu und des Rates mit den Jahres-
abschlüssen stärken.

Laut § 7 Abs. 2 der RPO der Stadt Hilden zu § 59
Abs. 3 Sätze 4 - 6 GO NRW wird die schriftliche
Stellungnahme des RPAu an den Rat von der BPA-
Leitung als Beschlussvorschlag für den RPAu
entworfen.
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Zum neuen Verfahren gemäß § 59 und §
102 GO

Am Schluss seines Berichtes hat der RPAu zu
erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis
seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und
ob er den von der Bürgermeisterin aufgestellten
Jahresabschluss und Lagebericht billigt.

Wegen des neuen Verweises auf die §§ 321 und 322
des HGB im § 102 Abs. 8 GO NRW muss sich der
RPAu außerdem mit den vom Prüfungsverant-
wortlichen berichteten Schwächen des rechnungs-
legungsbezogenen IKS (§ 59 Abs. 3 GO NRW) be-
fassen und dem Rat darüber berichten.

Beides sind Bestandteile des Beschlussvorschla-
ges für den RPAu.

4
SV 14/040 - Jahresabschluss 2018 der Stadt Hilden - Bericht und Testat des Beratungs- und Prüfungsamtes und 
Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW



3

Zum neuen Verfahren gemäß § 59 und §
102 GO

Ebenfalls wegen des Verweises auf die § 321, 322
HGB und der sich daraus ergebenden Weiter-
verweisung auf § 317 HGB folgt, dass sich
Aussehen und Inhalt des Bestätigungsvermerks,
der von der örtlichen Rechnungsprüfung (BPA)
verfasst wird, gegenüber den Vorjahren erheblich
verändert haben. Er enthält jetzt:

die Prüfungsurteile des BPAes,
die Grundlagen für diese Prüfungsurteile,
die Darstellung der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter für den Jahresabschluss und
den Lagebericht und
die Nennung der Verantwortung des Rech-
nungsprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts.
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Jahres-
abschluss-

prüfung

Prüfung 
internes 
Kontroll-
system

Bericht-
erstattung

Die neuen Anforderungen zur 
Jahresabschlussprüfung

6
SV 14/040 - Jahresabschluss 2018 der Stadt Hilden - Bericht und Testat des Beratungs- und Prüfungsamtes und 
Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW

§ 102 Abs. 8 
GO

§§ 321, 322 
HGB

„neuer BV“

§ 104 Abs. 1 
GO

„neue 
Prüfaufgabe“

§ 59 Abs. 3 GO
„neuer Bericht“

RPAu

Weitere
Informationen

Weitere
Informationen

BPA



4

Der Jahresabschluss 2018
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Lagedarstellung - wesentliche Punkte
der Ertragslage

Die Ertragslage in Hilden hat sich 2018 mit einem
Ergebnis von 1,6 Mio. € positiv entwickelt.

Das Gewerbesteueraufkommen liegt mit 43,2 Mio. €
auf dem Höchststand seit 2012 mit einem Anteil
von 25,9 % an den ordentlichen Erträgen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind von den
Transfer- (69,1 Mio. €) und Personalaufwendungen
(52,0 Mio. €) geprägt.
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Lagedarstellung - wesentliche Punkte
der Ertragslage

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind
um 2,9 Mio. € und die Transferaufwendungen um
4,6 Mio. € gestiegen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen
sind insbesondere die Unterhaltungsaufwendun-
gen für Gebäude und Infrastruktureinrichtungen
hinter den Planwerten zurückgeblieben.
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Lagedarstellung - wesentliche Punkte
der Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme als Basiswert der Vermögens-
und Schuldenlage hat sich gegenüber dem
Vorjahresbilanzstichtag um 4,9 Mio. € bzw. 1 % auf
498,3 Mio. € erhöht.

Während das Sachanlagevermögen um 3,0 Mio. €
abgenommen hat, ist das Umlaufvermögen um 8,6
Mio. € angestiegen, im Wesentlichen durch eine
Erhöhung der liquiden Mittel um 7,1 Mio. €.
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Lagedarstellung - wesentliche Punkte
der Vermögens- und Schuldenlage

Beim Sachanlagevermögen stehen 6,7 Mio. €
Zugängen (Investitionen) Abschreibungen in Höhe
von 8,7 Mio. € und Abgänge in einem Umfang von
1,0 Mio. € gegenüber.

Damit liegen die Investitionen deutlich unterhalb
des geplanten Wertes von 24,5 Mio. € mit der Folge
eines ungeplanten Vermögensverzehrs im lang-
fristig gebundenen Bereich.

Auch die Ersatzbeschaffungen der in Festwerten
zusammengefassten Vermögensgegenstände sind
deutlich geringer als geplant bzw. notwendig.
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Lagedarstellung - wesentliche Punkte
der Vermögens- und Schuldenlage

Die Forderungen sind gegenüber dem Vorjahr um
1,6 Mio. € auf 10,7 Mio. € angestiegen.

Der Jahresendstand der Ausgleichsrücklage be-
trägt 13,5 Mio. € (vorbehaltlich der Feststellung des
Jahresabschlusses von 1,6 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten sind um 1 Mio. € auf 39,5 Mio.
€ bei einer Entschuldung im langfristigen Bereich
in Höhe von 2,1 Mio. €, einem moderaten Anstieg
der kurzfristigen Verbindlichkeiten (+ 0,7 Mio. €)
und einem deutlichen Anstieg der sonstigen Ver-
bindlichkeiten (+ 2,3 Mio. €) angestiegen.
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Lagedarstellung - wesentliche Punkte
der Vermögens- und Schuldenlage

Die Investitionskredite weisen zum 31.12.2018
einen Bestand von 26,5 Mio. € auf.

Die Kreditermächtigung 2018 in Höhe von
6,4 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Kenn-
zahlen zum Vermögensverkehr enthalten auch im
Mehrjahresvergleich eine Investitionsquote, die im
zweiten Jahr hintereinander deutlich unter 100 und
im Vierjahresdurchschnitt bei 85,7 liegt.

13
SV 14/040 - Jahresabschluss 2018 der Stadt Hilden - Bericht und Testat des Beratungs- und Prüfungsamtes und 
Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW

Lagedarstellung - wesentliche Punkte
der Finanzlage

Die Finanzlage ist gekennzeichnet durch den Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit, der mit 10,6
Mio. € niedriger als im Vorjahr ausgefallen ist (- 2,9
Mio. €). Er übersteigt aber den Planwert für 2018
um 8,0 Mio. €.

Dieser Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit
konnte den Finanzmittelbedarf aus Investitions-
tätigkeit (-1,0 Mio. €) sowie den Finanzmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit (-2,9 Mio. €) vollständig
decken. Die liquiden Mittel sind im Haushaltsjahr
um 6,8 Mio. € auf 17,4 Mio. € gestiegen.
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Lagedarstellung - wesentliche Punkte
der Finanzlage

Die Investitionsauszahlungen (5,7 Mio. €) sind
deutlich hinter dem Planwert (24,5 Mio. €) zurück-
geblieben. Die Investitionstätigkeit konnte die
Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr
2018 nicht kompensieren.

Die Finanzierungsstätigkeit umfasste in 2018 im
Wesentlichen Umschuldungen und eine Nettotil-
gung von Investitionskrediten in Höhe von
2,1 Mio. € und Rückzahlungen von Ausleihungen
im Umfang von 0,8 Mio. €. Die kurzfristigen
Verbindlichkeiten sind zum 31.12.2018 vollständig
aus den liquiden Mitteln gedeckt.
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Lagedarstellung  - wesentliche Chancen 
und Risiken

Die hohe Konzentration der Einnahmen der Stadt
Hilden auf die Steuereinnahmen birgt das Risiko
der Unterfinanzierung der steigenden Personalko-
sten in schwächeren Konjunkturphasen.

Auch bei der Stadt Hilden ist ein Fachkräftemangel
zu verzeichnen, der sich in den nächsten Jahren in
Folge der demografischen Entwicklung und einer
Unterdeckung an Nachwuchs-Verwaltungskräften
noch verstärken wird. Der weiteren Attraktivitäts-
steigerung der Stadt Hilden als Arbeitgeber kommt
daher eine hohe Bedeutung zu.
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Lagedarstellung  - wesentliche Chancen 
und Risiken

Die Neubewertung der Grundstücke im Rahmen
der 2019 geforderten Aktualisierung der Grund-
steuerbemessung stellt für die Stadt Hilden ein
Verfahrensrisiko dar.

Die flüchtlingsbedingten Lasten stellen auch für
Hilden eine wirtschaftliche Herausforderung dar.

Die Entwicklung der Kreisumlagen in den nächsten
Jahren stellt wegen geringer Einflussmöglichkeiten
ein Belastungsrisiko für die Stadt Hilden dar.

Im Konzern der Stadt Hilden wird der
Glasfaserkabelausbau forciert, u.a. mit dem Ziel,
den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken. 17
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Lagedarstellung Fazit des BPAes

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum
Geschäftsverlauf der Stadt geben insgesamt eine
zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt wider.

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln nach Auf-
fassung der Rechnungsprüfung insgesamt die
künftige Entwicklung so wie die Chancen und
Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
wider.

Die Angaben im Anhang sind vollständig und in
einem eigenen Jahresabschlussbestandteil geglie-
dert, was die Bewertung der Bilanz und wesent-
licher Aussagen zur Vermögenslage erleichtert.
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Gegenstand und Art und Umfang der 
Prüfung durch das BPA

Aufgabe des BPAes ist es, auf der Grundlage der
durchgeführten, pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über
den JA unter Einbeziehung der Buchführung, der
Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände abzuge-
ben.
Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages soll die
Prüfung feststellen, dass ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter
Beachtung der GoB und der Vorschriften der GO NRW
vermittelt wird.
Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch
darauf, ob die sonstigen gesetzlichen Vorschriften und
die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.
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Gegenstand und Art und Umfang der 
Prüfung durch das BPA

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungs-
ansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten der Prüfung
geführt:

IKS (grundsätzlich),

Pensionsrückstellung,

sonstige Rückstellungen,

Forderungen,

Wertberichtigungen

Anlagenspiegel,

Kredite

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen
Prüfungshandlungen sowie der Einsatz der Mitarbeiter
wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte
unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie
der Wesentlichkeit bestimmt.
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Feststellungen des BPAes zur 
Rechnungslegung

Das BPA ist der Auffassung, dass die Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsur-
teil bildet.

Das BPA kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2018 ordnungsge-
mäß aus der Buchführung und den weiteren ge-
prüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den
gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Be-
stimmungen der Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen entspricht.
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Feststellungen des BPAes zur 
Rechnungslegung

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht
mit dem Jahresabschluss sowie den bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht,
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Stadt vermittelt,
die Chancen und Risiken der künftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt,
bedeutsame produktorientierte Ziele und Kenn-
zahlen nach § 4 KomHVO (§§ 4 und 12 GemHVO)
einbezieht und erläutert sowie
alle weiteren nach § 49 KomHVO (§48 GemHVO)
erforderlichen Angaben und Erläuterungen ent-
hält.
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Feststellungen des BPAes zur 
Rechnungslegung

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach Überzeugung des BPAes vermittelt der
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen
und der Gemeindeordnung des Landes NRW ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und
Finanzlage der Kommune.
Die Verpflichtung zur Prüfung der Wirksamkeit des
IKS und zum Bericht über wesentliche Schwächen
des rechnungslegungsbezogenen IKS (§ 59 Abs. 3
Go NRW) gilt seit dem 01.01.2019. Daher wurden
wesentliche Feststellungen hierzu im Jahr 2018
über die gefertigten Prüfungsberichte hinaus noch
nicht getroffen.
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Bericht des 
Rechungsprüfungsausschusses an der 
Rat gemäß § 59 Abs. 3 GO
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Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses an den Rat der 
Stadt Hilden gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW zum Haushaltsjahr 

2018 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat im Haushaltsjahr 2018 die ihm nach Gesetz1 oder 
Satzung2 obliegenden Aufgaben und Pflichten durch Beratung der Prüfberichte der örtlichen 
Rechnungsprüfung umfassend und sorgfältig wahrgenommen. 
  
1. Schwerpunkte der Tätigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses im Jahr 2018  
 

Im Berichtsjahr 2018 kam der Rechnungsprüfungsausschuss zu zwei Sitzungen 
zusammen, und zwar am 09.04. und am 12.11.2018. 
 
In seinen Sitzungen hat der Rechnungsprüfungsausschuss die nach Gesetz oder 
Satzung erforderlichen Beschlüsse nach gründlicher Prüfung und Beratung gefasst. 
Die Bürgermeisterin ist ihren Informationspflichten vollumfänglich nachgekommen und 
hat dem Rechnungsprüfungsausschuss die von ihm gewünschten Informationen 
vollständig und zeitnah zur Verfügung gestellt. 
 
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses hatten in den Sitzungen stets 
ausreichend Gelegenheit, sich aktiv und kritisch mit den Berichten des Beratungs- und 
Prüfungsamtes und den Informationen der Bürgermeisterin, der Beigeordneten und 
des Kämmerers auseinanderzusetzen wie auch eigene Anregungen einzubringen.  
 
Im abgelaufenen Haushaltsjahr hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss einer 
Vielzahl von Themen gewidmet. Standardmäßig steht in jeder Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses eine Mitteilungsvorlage zu freihändigen Vergaben ab 
5.000 € auf der Tagesordnung, zu der regelmäßig eine Reihe von Fragen gestellt und 
beantwortet wird. 
 
In der Sitzung am 30.04.2018 hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss neben dem 
Jahresabschluss 2016 und dem Gesamtabschluss 2012 intensiv mit den 
Prüfungsberichten des Beratungs- und Prüfungsamtes zu den  
 

 verschiedenen Handvorschusskassen und den 
  

 VOB-Vergaben in der Zeit von Anfang 2016 bis Sommer 2017  
 
beschäftigt und sich den Prüfungsbericht mit seinen Feststellungen zu eigen gemacht. 
Die beiden Berichte wurden anschließend auch im Rat der Stadt erörtert. Zu den VOB-
Vergaben bat der Rat die Bürgermeisterin in seinem Beschluss darum, Maßnahmen zu 
ergreifen, damit sich die im Prüfbericht beschriebene Situation verbessert. 
 
Am 12.11.2018 hat der Rechnungsprüfungsausschuss ebenfalls getagt und sich neben 
dem Jahresabschluss und Testat der Stadt zum Jahr 2018 mit  
 

 den laufenden Tätigkeiten des Beratungs- und Prüfungsamtes seit dem 
01.10.2017 und 
 

 dem Prüfungs- und Beratungsbericht des Beratungs- und Prüfungsamtes vom 
15.10.2018 - Organisationsmanagement und Personalservice - Risiken und 
Chancen 

                                                           
1 Z. B. Gemeindeordnung des Landes NRW, Handelsgesetzbuch (Diese Erläuterung ist nicht Bestandteil des 
Beschlussvorschlagtextes.) 
2 Z. B. Rechnungsprüfungsordnung (Diese Erläuterung ist nicht Bestandteil des Beschlussvorschlagtextes.) 

0- 
CHE-Musterbericht nach § 59 Absatz 3 G

Bericht des 
Rechnungsprüfungsausschusses 
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1. Prüfungsauftrag

Entsprechend § 59 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 102 Abs. 1 GO NRW obliegt dem
Bera tungs- und Prüfungsamt die Prü fung des Jah resab schlus ses zum
31. Dezember 2018 un ter Ein be zie hung der Buch füh rung und des Lage be richts
für das Haus haltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

der Stadt Hilden

nachfolgend auch Stadt genannt.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lagedarstellung

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung

2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Im Jahresabschluss wurden nach Auffassung des Beratungs- und Prüfungsam-
tes wesentliche Aussa gen zum Ge schäfts verlauf und zur Lage der Stadt getrof-
fen:

4.1 Ertragslage

Die Ertragslage in Hilden hat sich 2018 mit einem Er gebnis von
1,6 Mio. € po sitiv entwickelt. 

Dies ist auf deutlich gestiegene Steuereinnahmen und ähn li che
Ab ga ben, hö here sonstige ordentliche Erträge gegenüber fort ge-
schriebe nem Ansatz und Vorjahr und Minderaufwendungen aus
Sach- und Dienst leis tungen ge gen über fortge schrie be nem Ansatz
zu rückzufüh ren.

Die Stadt Hilden erhält keine Schlüsselzuweisungen.

In 2018 ist eine Kreisumlage in Höhe von 28,4 Mio. € angefallen.

Das Gewerbesteueraufkommen liegt mit 43,2 Mio. € auf dem
Höchst stand seit 2012 mit einem Anteil von 25,9 % an den ordent-
lichen Erträgen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind von den Transfer-
(69,1 Mio. €) und Personalaufwendungen8 (52,0 Mio. €) geprägt. 

Die Perso nal- und Versor gungs aufwendungen sind um 2,9 Mio. €
(10 neue Stellen und Tarif- und Besoldungser höhungen) und die
Transfer aufwen dungen um 4,6 Mio. € (Betriebskostenzuschüsse,



Bericht des Beratungs- und Prüfungsamtes
über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Hilden zum

31. Dezember 2018

- Seite 4 -

Transfer aufwen dungen um 4,6 Mio. € (Betriebskostenzuschüsse,
Kreisum lagen, Jugendhilfeaufwendungen und die Ge werbesteu-
erumlage) ges tie gen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere
die Un terhal tungsaufwendungen für Gebäude und Infrastrukturein-
richtungen hin ter den Plan werten zurückgeblieben.

4.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme als Basiswert der Vermögens- und Schuldenla-
ge hat sich ge gen über dem Vor jah res bi lanz stich tag um 4,9 Mio. €
bzw. 1 % auf 498,3 Mio. € erhöht.

Während das Sachanlagevermögen um 3,0 Mio. € abgenommen
hat, ist das Umlaufvermögen um 8,6 Mio. € angestiegen, im We-
sentlichen durch eine Er hö hung der liquiden Mittel um 7,1 Mio. €.

Beim Sachanlagevermögen stehen 6,7 Mio. € Zugängen
(Investitionen) Ab schreibungen in Höhe von 8,7 Mio. € und Abgän-
ge in einem Umfang von 1,0 Mio. € gegenüber. Damit liegen die
Investitionen deutlich unterhalb des geplan ten Wertes von 24,5
Mio. € mit der Folge eines ungeplanten Vermö gensverzehrs im
langfristig gebun denen Bereich. Auch die Ersatzbeschaf fungen der
in Fest werten zusammengefassten Vermögensgegen stände sind
deutlich gerin ger als geplant bzw. notwendig. 

Die Stadt Hilden hält unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an
zahlrei chen Unternehmungen in privatrechtlicher und öffent-
lich-recht licher Organi sa tionsform. Die Summe der Beteili gungs-
buchwerte der verbundenen Un terneh men in ner halb der Fi nanz-
anlagen beträgt 26,0 Mio. €.

Die Summe der Beteiligungen beläuft sich auf 4,6 Mio. €.

Die Forderungen sind gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio. € auf
10,7 Mio. € an gestiegen. Der Anstieg geht auf Gebührenerhöhun-
gen im Bereich der Ret tungsdienstgebüh ren in Vorjahren und anti-
zipative Rechnungsabgren zun gen im Bereich von Steuerforderun-
gen zurück.

Das Eigenkapital hat sich durch Erträge und Aufwendungen aus
dem Ab gang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen
im Zusammen hang mit der Albert-Schweitzer-Schule, die unmittel-
bar mit der Allgemeinen Rücklage ver rechnet wurden (-0,7 Mio. €),
und den Jahresüberschuss in Höhe von 1,6 Mio. € verändert.

Der Jahresendstand der Ausgleichsrücklage beträgt 13,5 Mio. €
vorbehaltlich der Fest stel lung des Jahresabschlusses von 
1,6 Mio. €.
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Die Verbindlichkeiten sind um 1 Mio. € auf 39,5 Mio. € bei ei ner
Ent schuldung im langfristigen Bereich in Höhe von 2,1 Mio. €, ei-
nem modera ten An stieg der kurzfristigen Verbindlich kei ten (+ 0,7
Mio. €) und ei nem deutli chen An stieg der sonstigen Ver bindlich-
keiten (+ 2,3 Mio. €) angestiegen. Letzteres ist zu rück zuführen auf
ei ne be reits er haltene, aber noch nicht zugeordnete In vesti tions-
pau schale in Hö he von 2,2 Mio. €.

Die Investitionskredite weisen zum 31.12.2018 einen Bestand von
26,5 Mio. € auf. Die Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 6,4 Mio.
€ wurde nicht in Anspruch ge nommen.

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Kennzahlen zum Vermö-
gensver kehr enthalten auch im Mehrjahresvergleich eine Investi-
tionsquote, die im zwei ten Jahr hintereinander deutlich unter 100
und im Vierjahresdurch schnitt bei 85,7 liegt. 

4.3 Finanzlage

Die Finanzlage ist gekennzeichnet durch den Saldo aus laufender
Ver wal tungs tätigkeit, der mit 10,6 Mio. € nie dri ger als im Vor jahr
ausgefallen ist (- 2,9 Mio. €). Er übersteigt aber den Planwert für
2018 um 8,0 Mio. €.

Dieser Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit konnte den Fi-
nanzmittel be darf aus Investitionstätigkeit (-1,0 Mio. €) sowie den
Finanzmittelbedarf aus Fi nanzie rungstätigkeit (-2,9 Mio. €) voll-
ständig decken. Die liquiden Mit tel sind im Haus haltsjahr um 6,8
Mio. € auf 17,4 Mio. € gestiegen.

Die Investitionsauszahlungen (5,7 Mio. €) sind deutlich hinter dem
Planwert (24,5 Mio. €) zurückgeblieben. Die Investitionstätigkeit
konnte die Abschrei bun gen und Abgän ge im Haushaltsjahr 2018
nicht kompensieren.

Die Finanzierungsstätigkeit umfasste in 2018 im Wesentlichen
Umschul dun gen und eine Nettotilgung von Investitionskrediten in
Höhe von 2,1 Mio. € und Rückzahlungen von Ausleihungen im
Umfang von 0,8 Mio. €. Die kurzfristi gen Verbindlichkeiten sind
zum 31.12.2018, wie im Vorjahr, voll stän dig aus den liqui den Mit-
teln gedeckt.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt ge-
ben ins gesamt ei ne zu tref fende Be ur teilung der Lage der Stadt wieder.



Bericht des Beratungs- und Prüfungsamtes
über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Hilden zum

31. Dezember 2018

- Seite 6 -

2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen
Entwicklung

Im Lagebericht wurden nach Auffassung des Beratungs- und Prüfungsamtes fol-
gende we sentli che Aus sagen zur künfti gen Entwick lung und zu den Chancen
und Risi ken der künfti gen Entwick lung der Stadt getroffen:

5. Chancen / Risiken

Die hohe Konzentration der Einnahmen der Stadt Hilden auf die
Steuereinnah men birgt das Risiko der Unterfinanzierung der stei-
genden Personalkosten in schwächeren Konjunkturphasen.

Auch bei der Stadt Hilden ist ein Fachkräftemangel zu verzeich-
nen, der sich in den nächsten Jahren in Folge der demografischen
Entwicklung und einer Unter deckung an Nachwuchs-Verwaltungs-
kräften noch verstärken wird. Der weiteren Attraktivitätssteigerung
der Stadt Hilden als Arbeitgeber kommt daher eine hohe Bedeu-
tung zu auch angesichts stetig steigender Anforderungen an die
vielfälti gen kommunalen Aufgaben. Die Stadt Hilden verfolgt ein
Personalmanagement konzept, mit dem eine strukturierte Perso-
nalgewinnung, -entwicklung und -bindung erreicht werden soll. Ei-
ne stetige Aufgabenkritik- und Prozessoptimie rung sollen dabei
nachhaltige Einspa rungen trotz der steigenden Anforderungen er-
möglichen.

Die Neubewertung der Grundstücke im Rahmen der 2019 gefor-
derten Aktualisie rung der Grundsteuerbemessung stellt für die
Stadt Hilden ein Verfahrensrisiko dar. Unab hängig von dem Be-
wertungsmodell, das in Nordrhein-Westfalen zur Anwendung kom-
men wird, ist aktuell von einem geänderten Erklärungs- und Fest-
setzungsverfahren - ggf. im Einzelfall - für die 20.000 Steuerobjek-
te in Hilden auszugehen. Die administrative Umstel lung und Au-
sprägung der Verfahren zur Festsetzung der Grundsteuern ist
nach Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bis zum 31.12.2024
vorzunehmen. Mit der im Juni 2019 erreichten Einigung der Bun-
des- und Finanzminister zu den grundsätzlichen Bewertungsver-
fahren ist der Weg für die gesetzliche Neuregelung eröffnet. Es ist
davon auszugehen, dass damit das Risiko der (rückwirkenden)
Nichtigkeit der Grundsteuerbescheide und damit die erhebliche
Minderung des Steueraufkom mens mit einer sehr niedrigen Ein-
trittswahrscheinlichkeit zu bewerten ist.

Die flüchtlingsbedingten Lasten stellen auch für Hilden eine wirt-
schaftliche Her ausforderung dar. Die Beteiligung des Bundes an
den Unterbringungs- und Inte grationskosten auf dem bisherigen
Niveau ist auch hier vor Ort von besonderer Bedeutung.
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Die Entwicklung der Kreisumlagen in den nächsten Jahren stellt
wegen geringer Einflussmöglichkeiten ein Belastungsrisiko für die
Stadt Hilden dar.

Im Konzern der Stadt Hilden wird der Glasfaserkabelausbau for-
ciert, u.a. mit dem Ziel, den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stär-
ken.

6. Prognose

Die Stadt Hilden plant für 2019 mit einem Fehlbetrag von
2,3 Mio. € und mittel fristig einer weiteren Minderung der Aus-
gleichs rückla ge von 2,3 Mio. € für 2020 - 2022. Der fiktive Haus-
haltsaus gleich ist damit mittelfristig gewährleistet.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln nach Auffassung der Rechnungsprüfung
insgesamt die künftige Entwicklung so wie die Chan cen und Risiken der künfti gen
Entwick lung zutreffend wider. 
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jah-
resabschlusses lie gen in der Verantwortung der Kämmerin der Stadt.

Aufgabe des Beratungs- und Prüfungsamtes ist es, auf der Grundlage der durch-
geführten, pflichtge mä ßen Prü fung ein Ur teil über den Jahres ab schluss un ter
Ein be ziehung der Buch führung, der In ven tur, des Inventars sowie der örtlich fest-
ge leg ten Nutzungsdau ern der Vermö gensgegenstände ab zugeben.

Dazu hat das Beratungs- und Prüfungsamt die Buchführung, die Inventur, das In-
ventar, die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, den
Jahresab schluss der Stadt zum 31. Dezember 2018 vom 01.07.2019, be stehend
aus Ver mögens rechnung (Bilanz), Er geb nis rech nung, Fi nanzrechnung, Teilrech-
nungen und An hang und den Lage be richt für das Haus haltsjahr vom 1. Januar
bis 31. Dezember 2018 ge prüft. Der Jah res ab schluss wurde un ter Be ach tung der
ge setzli chen Vor schrif ten zur Rech nungs le gung auf ge stellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages soll die Prüfung feststellen,
dass ein den tatsäch lichen Ver hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter Beach tung der Grund sät ze
ord nungs mä ßi ger Buchfüh rung und der Vor schriften der Gemeindeordnung
NRW vermittelt wird.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die sonstigen
gesetzlichen Vor schriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen
ortsrechtlichen Bestimmungen beach tet worden sind.

Die Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände war nicht Gegenstand der Prüfung
des Jahresab schlusses.

Prüfungsfeststellungen sind der Verwaltung mitgeteilt und von dieser anerkannt
bzw. korrigiert worden. Verstöße, die einer besonderen Berichtsdarstellung an
die ser Stel le be dürfen, wurden nicht festgestellt.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Das Beratungs- und Prüfungsamt hat die Prüfung nach § 102 GO NRW und dem
risi koo rien tier ten Prü fungs an satz in Anleh nung an die vom Insti tut der Rech-
nungs prüfer (IDR) herausgege benen Prüfungsleitlinien vor ge nom men.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die
Buchführung und der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehl aussagen sind.
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Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat das Beratungs- und Prü-
fungsamt eine am Risiko der Stadt aus ge rich tete Prü fungspla nung durchge führt.
Diese Prüfungsplanung wur de auf der Grund lage von Aus künf ten der Ver wal-
tungslei tung und erster ana lytischer Prü fungshandlungen so wie ei ner grundsätz-
li chen Be urtei lung des rech nungsle gungsbe zogenen internen Kontrollsys tems
und des Ri si komanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungs-
programm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezoge-
nen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirk samkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunk te,
Art und Um fang der Prü fungshandlungen festlegt.

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise
für die Bilanzie rung und die Angaben im Jahresabschluss ein. Sie beinhaltet die
Prüfung der angewandten Bilan zierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrund-
sät ze und wesentlicher Einschätzungen der Kämmerin so wie ei ne Beurteilung
der Ge samt aus sage des Jahresabschlusses.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene, einzelfallorientierte Prüfungshandlungen
sowie Aufbau- und Funk tionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl
der risikoorientierten Prüfungs handlungen basieren auf einer bewussten Auswahl
bzw. zum Teil auf mathematisch statistischen Verfahren.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden
Schwerpunkten des Prü fungsprogramms geführt:

· IKS (grundsätzlich),
· Pensionsrückstellung,
· sonstige Rückstellungen,
· Forderungen,
· Wertberichtigungen
· Anlagenspiegel,
· Kredite

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der
Einsatz der Mitar beiter (und Sachverständigen) wurden im Hinblick auf diese
Prü fungsschwerpunkte unter Berück sichtigung der Risi koeinschätzung sowie der
Wesentlichkeit bestimmt.

Die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensge-
genstände wurde auf Grundla ge der vom Innenministerium bekannt gegebenen
Abschreibungstabelle unter Berücksich tigung der tatsäch lichen örtlichen Verhält-
nisse erstellt. Das Beratungs- und Prüfungsamt hat sich da von überzeugt, dass
die Be stim mung der Nutzungs dauer so vorgenommen wurde, dass eine Ste tig-
keit für künftige Festle gun gen von Ab schreibun gen gewährleistet wird.
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Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und sonstigen Vermögens-
gegenstände sowie der Ver bindlichkeiten hat sich die Rechnungsprüfung durch
Einholung von Saldenbestätigungen in Stichproben über zeugt. Die Werthaltigkeit
der Forde rungen wurde insbesondere durch eine Analyse der Altersstruktur ge-
prüft.

Bankbestätigungen von Kreditinstituten wurden vorgelegt.

Bestätigung über schwebende Rechtsstreitigkeiten hat das Beratungs- und Prü-
fungsamt eben falls er halten.

Die Rückstellungen wurden insbesondere durch Befragung von Mitarbeitern und
der Verwaltungs leitung auf Voll stän dig keit untersucht. Die zutreffende Ermittlung
der Rückstellungshöhe wurde durch eine stichproben hafte Prü fung der Berech-
nungen und eine kritische Beurteilung der vorge nommenen Schätzungen ge-
prüft.

Zur Prüfung der Pensionsrückstellungen lag dem Beratungs- und Prüfungsamt
die Ergebnisse des versiche rungs mathematischen Gutachtens der Rheinischen
Ver sor gungs kas se vor. Auf Grund der Ein schät zung der Qualifikation der Versor-
gungskasse sowie der Beur teilung von Art und Um fang deren Tä tigkeit hat sich
die Rech nungs prüfung bei der Prü fung auf deren Ar beitsergebnisse ges tützt.

Es wurden innerhalb des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
Aufbau- und Funktionsprü fungen insbesondere im Bereich des Debitorenmana-
gements und des Personalwe sens durchgeführt.

Das Beratungs- und Prüfungsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hin-
rei chend sichere Grund lage für das Prü fungsurteil bildet.

Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte und unter dem Datum vom
20.09.2018 mit dem uneinge schränk ten Be stätigungsvermerk ver sehene Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2017 der Stadt.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungslei-
tung erteilt. Frau Bürgermeisterin Alkenings hat die Voll stän dig keit des Jahres-
abschlusses am 30.09.2019 schriftlich bestätigt.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kon-
tenrahmens (Stand: 31.12.2017) erstellte und im Be richts jahr ange wandte Kon-
ten plan ei ne klare und übersichtliche Ordnung des Bu chungs stoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die
Belege wurden ordnungs gemäß angewiesen, ausreichend erläutert und über-
sichtlich abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wur den richtig im Berichtsjahr
vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwi-
ckelt und von der Stadt aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine voll-
ständige, richtige und zeitna he Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der
Daten der Rechnungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schul-
den, der Rück stel lun gen, der Sonderpo sten, der Bilanzierungshilfen und der
Rechnungs ab grenzungsposten sind er bracht.

Die Stadt hat gemäß § 4 KomHVO (§§ 4 und 12 GemHVO) produktorientierte
Ziele fest gelegt sowie Kenn zah len zur Ziel er rei chung be stimmt.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen,
dass die von der Stadt ge troffenen or gani satorischen und technischen Maßnah-
men ge eignet sind, die Sicherheit der rech nungsle gungsrelev anten Da ten und IT
Sys teme zu gewährleisten.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der
Feststellung des Beratungs- und Prüfungsamtes den gesetzli chen Vorschriften,
den sie ergänzenden Sat zungen und den sonstigen ortsrechtli chen Be stimmun-
gen. Die aus den weite ren geprüf ten Unterlagen ent nommenen Informationen
führen zu ei ner ord nungsgemäßen Ab bildung in Buchführung und Jah resab-
schluss.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Vermögens- und Schuldenrechnung (Bilanz), die Ergebnisrech nung, die Fi-
nanz rech nung so wie die Teilrech nungen sind den gesetzlichen Vor schriften ent-
spre chend ge glie dert. Die Vermögensgegenstände und die Schul den sowie das
Kapital, die Son derpo sten, die Bilanzierungshilfen und die Rech nungsab gren-
zungs posten wur den nach den gesetz li chen Be stim mungen sowie den Grundsät-
zen ordnungs mä ßiger Buchfüh rung angesetzt und be wertet, für er kenn bare Risi-
ken wurden Rück stel lungen in ausreichendem Maße gebildet.
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Die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung der aufeinander folgenden Er-
gebnis-, Vermögens- und der Fi nanzrechnungen wurde beibehalten. Abwei-
chungen wegen beson derer Umstände sind im Anhang angege ben und begrün-
det.

Die Stadt hat gemäß § 17 KomHVO (§18 GemHVO) zur Verwaltungssteuerung
und für die Be ur teilung der Wirt schaft lich keit und Leis tungs fähig keit eine Kosten-
und Leis tungs rech nung (in Form einer Voll-/Teilkostenrechnung) auf ge baut. Die
Er geb nisse der Kosten- und Leistungsrechnung sind als interne Leis tungsbe zie-
hungen in den Teil er geb nis rech nungen gesondert ausgewiesen.

Der Anhang enthält gem. § 45 KomHVO (§44 GemHVO) die notwendigen Er läu-
terungen der Ver mögensrech nung (Bilanz), der Ergebnis rechnung und der Fi-
nanzrechnung, ins besondere die von der Stadt an ge wandten Bilan zie rungs- und
Be wer tungs grund sät ze, sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Das Beratungs- und Prüfungsamt kommt zu dem Ergebnis, dass der Jah res ab-
schluss zum 31. Dezember 2018 ord nungsgemäß aus der Buch führung und den
wei teren ge prüften Un ter lagen ab geleitet worden ist und den ge setzli chen Vor-
schrif ten, den ergän zenden Be stimmungen der Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmun gen ent spricht.

4.1.3 Lagebericht

Der von Frau Kämmerin Franke aufgestellte und von Frau Bürgermeisterin Al-
kenings be stätigte Lagebe richt ist diesem Be richt als Anla ge beigefügt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis sen
den ge setzli chen Vor schrif ten.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

· mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht,

· insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt,
· die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
· bedeutsame produktorientierte Ziele und Kennzahlen nach § 4 KomHVO (§§

4 und 12 GemHVO) ein bezieht und er läutert so wie
· alle weiteren nach § 49 KomHVO (§48 GemHVO) erforderlichen Angaben

und Erläuterun gen ent hält.

Dem Beratungs- und Prüfungsamt sind keine (weiteren) nach Schluss des Haus-
halts jahres eingetre te nen Vor gän  ge von besonde rer Bedeu tung bekannt gewor-
den, über die zu be rich ten wä re.
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach Überzeugung des Be-
ratungs- und Prüfungsamtes ver mit telt der Jahresab schluss unter Beachtung der
Grund sätze ordnungs mäßiger Buch füh rung für Kommunen und der Gemein-
deordnung des Landes NRW ein den tat säch li chen Ver hältnis sen ent sprechen-
des Bild der Ver mö gens-, Schul den-, Er trags- und Fi nanzlage der Kommune.

4.2.2 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr
unverändert ange wandt.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentli-
chen Auswirkun gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeich-
nen.

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

Das Beratungs- und Prüfungsamt verzichtet angesichts des ausführlichen und
vollständigen Lageberichts und Anhangs auf eigene weitergehende, sonstige
Auf glie de run gen und Erläuterun gen.
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5. Prüfungsergebnis

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks zum Jahresabschluss 2018 der

Stadt Hil den

"Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Hilden, bestehend aus der Bilanz zum

31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und Teilrech-

nungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie

dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-

methode, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Hilden für

das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. In die Prü-

fung wurde die Buchführung einbezogen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

se

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen

den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestim-

mungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Gemeindeord-

nung NRW ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2018 so wie

ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De zember

2018 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage der Stadt Hilden. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage be-

richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vor-

schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend dar.
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Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW erklären wir in Anlehnung an § 322 HGB, dass

unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des

Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage der Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wird nach § 102 GO

NRW un ter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Ab schluss-

prü fungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt. Unsere Verant-

wor tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt

„Verantwortung des Rech nungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

und des Lagebe richts“ un seres kommunalen Bestätigungsvermerks weiterge-

hend beschrieben. Wir sind als Beamte bzw. tariflich Beschäftigte der Stadt Hil-

den unabhängig in Überein stimmung mit den geltenden Vorschriften und haben

unsere sonstigen deut schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-

forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausrei chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zum Jah resab schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den La-

gebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortrechtlichen

Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Gemeindeordnung NRW ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-

schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und der Gemeindeordnung 
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NRW als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-

ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsich-

tigten - falschen Darstellungen ist.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt so-

wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht,

den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-

wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-

mung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und

um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-

gen zu können.

Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

und des Lagebe richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-

resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeab-

sichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-

treffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen

Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen

Erkenntnissen in Einklang steht, den kommunalrechtlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-

für, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der Leit-

linien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut der Rech-

nungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
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stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkei-

ten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage

dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren ei-

ne kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter

oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-

siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist

bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführen-

de Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten

können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlus-

ses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen,

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern an-

gewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von

den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-

sammenhängenden Angaben.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die

zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
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Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung und der Gemeindeordnung NRW ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der  Vermögens- , Finanz- und Ertragsla-

ge der Gemeinde vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, sei-

ne Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der

Gemeinde.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dar-

gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis

ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson-

dere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern

zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-

gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.

Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-

wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht

ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich

von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Hilden, 30.09.2019

Beratungs- und Prüfungsamt

 
Michael Witek
Leiter"
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6. Anlagen zum Prüfungsbericht

6.1 Fragenkatalog gem. IDR Prüfungsleitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit
der Haushaltswirtschaft“

Fragenkreis 1:  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Ver-
waltungsleitung

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Ge schäftsver-
teilungsplan für die Verwaltungsleitung? Gibt es dar über hinaus
schriftliche Weisungen des Überwachungs organs zur Organi sation
für die Verwaltungsleitung (Geschäfts anwei sung)? Entsprechen diese
Regelungen den Bedürfnissen der Gebietskörperschaft?

Es gibt für den Rat und seine Ausschüsse die Hauptsatz ung, die Ge-
schäftsordnung sowie die Zuständigkeitsordnung.  Schriftliche Wei-
sungen des Rates zur Organisation exi stie ren in Form von Beschlüs-
sen zur Dezernatsverteilung. Die Rege lun gen entsprechen den Be-
dürfnissen der Stadt.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben statt ge-
funden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Es hat eine Vielzahl von Sitzungen des Rates und seiner Aus schüsse
stattgefunden. Die Sitzungsunterlagen sowie die Nie derschriften wer-
den im Ratsinformationssystem (Session) doku mentiert und archi-
viert.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sin ne des
§ 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mit glieder der Ver wal-
tungsleitung tätig?

Die Mitgliedschaften der Mitglieder des Verwaltungsvorstan des sind
im Lagebericht (vgl. § 95 GO NRW) ausgewiesen.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Verwaltungsleitung, Über-
wachungsorgan) im Anhang des Jahresabschlusses aus gewiesen?

Für die Bürgermeisterin ergibt sich die Pflicht, die Vergütung für ihre
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und Kontrollgremien öf fentlich be-
kannt zu machen, aus § 18 KorruptionsbG NRW. Dieser Pflicht
kommt sie mit einer Vorlage an den Rat in öf fentlicher Sitzung einmal
jährlich nach.

Der Veröffentlichungspflicht für Mitglieder des Rates gemäß § 17
Kor ruptionsbG NRW wird in den jährlichen Lageberich ten nachge-
kom men. Außerdem sind im Ratsinformationssys tem (Homepage der
Stadt) zu jedem Ratsmitglied dessen Mitglied schaft auch in Aufsichts-
räten und anderen Kontroll gremien dargestellt.
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grund la-
gen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen der Stadt Hilden entspre chen den Or-
ganisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeits bereiche und
Zuständigkeiten / Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt des-
sen regelmäßige Überprüfung?

Organisationspläne (Verwaltungsgliederungsplan, Dezernats ver tei-
lungsplan) sind vorhanden. Fortschreibung und Ak tuali sierung erfol-
gen durch das Haupt- und Personalamt, das zu dem alle aktuellen In-
formationen der Geschäftsverteilung auf der Hildener Internetseite
vorhält. Ein Aufgabengliede rungsplan existiert nicht.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Or ganisa-
tionsplan verfahren wird?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Erkenntnisse erge ben,
dass die Regelungen nicht beachtet werden.

c) Orientiert sich der Verwaltungsaufbau an den Produktberei chen der
Verwaltung?

Mit der Umstellung auf das NKF im Jahr 2007 wurden Pro dukte defi-
niert, die im Haushaltsplan aufgeführt und mit Kennzah len hinterlegt
sind. Mit deren Überarbeitung und Weiterent wicklung wurde 2015 be-
gonnen, damit sie den An forderun gen des NKF entsprechend zur
Steuerungsunter stützung dienen können. Die Überarbeitung wurde
2018 fort geführt.

d) Sind die Produktbereiche dezentral für ihren Ressourcenver brauch
verantwortlich?

Ja, sofern dies sinnvoll ist. Zum Teil erfolgt eine zentrale Be schaffung
(z. B. im IT-Bereich) und die Gebäudeunterhaltung und
-bewirtschaftung wird zentral vom Amt für Gebäudewirtschaft ab gewi-
ckelt. Es existiert eine weit entwickelte in terne Leistungsverrech nung,
die auch die Personalkosten umfasst.

e) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für we sentli-
che Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftrags ver gabe und Auf-
tragsabwicklung, Personalwesen, Kreditauf nahme und -gewährung)?
Haben sich Anhaltspunkte erge ben, dass diese nicht eingehalten
werden?

Es gibt eine Reihe von Dienstanweisungen, die im Intranet zur Ein-
sicht bereitgestellt werden. Sie regeln zum Beispiel die Ver gaben,
das Anordnungswesen oder die Finanzbuch hal tung. Die Vergabe-
dienstanweisung und das (elektronische) Vergabeh andbuch werden
unter Federfüh rung der zentralen Vergabestel le im Amt für Finanz-
service bedarfsgerecht über arbeitet und an die aktuellen Anforderun-
gen der Verdin gungsordnungen und des Vergaberechts an gepasst.
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Es gibt keine wesentlichen Anhaltspunkte, dass diese Verga berege-
lungen im Berichtsjahr grundsätzlich nicht eingehalten wurden.

Im Bereich Personalwesen besteht eine erhebliche Anzahl von
Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen mit dem Per sonalrat
zu unterschiedlichsten Themenfeldern.

Es gibt keine wesentlichen Anhaltspunkte, dass diese Vor schriften im
Berichtsjahr nicht eingehalten wurden.

f) Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträ gen (zum
Beispiel Grundstücksverwaltung, EDV)?

Eine zentrale Vertragsdatenbank ist eingerichtet und wird vom Amt
für Finanzservice aktuell gehalten.

Fragenkreis 3: Strategische Steuerung

a) Orientiert sich das Handeln der Gebietskörperschaft an einer langfris-
tigen strategischen Ausrichtung?

Ein langfristiges, strategisches Zielprogramm, an dem sich das Han-
deln der Verwaltung orientiert, wurde bisher von der Ver waltung nicht
erarbeitet und vom Rat nicht beschlossen. Bis her fehlt eine system-
atische Anbindung der strategischen Ziele an die Finanzplanung.
Strategische Ziele werden hauptsächlich in den Sitzungen des Ver-
waltungsvorstandes zum Haushaltsplan erörtert.

b) Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in an-
derer Form dokumentiert?

Ein Leitbild der Verwaltung oder Ratsbeschlüsse über ein stra tegi-
sches Zielprogramm bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Ziele und Kennzahlen

a) Sind Ziele und Kennzahlen für eine Output-orientierte Steu erung defi-
niert worden?

Es finden Mitarbeitergespräche zwischen Vorgesetzten und Mit ar-
beiterinnen und Mitarbeitern statt. Auch im Rahmen der LOB werden
Ziele vereinbart. Viele Fachbereiche haben im Haus haltsplan Ziele
und Kennzahlen definiert. Eine Ableitung aus strategischen Zielen fin-
det, da diese nicht formuliert sind, je doch nicht statt.

b) Sind die Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung ge eig net?

Es gibt Kennzahlen im Haushaltsplan, die bisher nur bedingt steu-
erungsrelevant waren. Mit der Überarbeitung der Ziele und Kennzah-
len wurde 2015 begonnen.
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c) Inwiefern wurden diese Ziele erreicht bzw. wo gab es gravie rende
Planabweichungen? 

Eine Abweichungsanalyse gibt es bisher nur im Finanzbe reich. Die
Ergebnisse sind im Lage- und Rechenschaftsbe richt dar gestellt.

Fragenkreis 5:  Controlling

a) Existiert ein Controlling in der Verwaltung und wie ist es or ganisiert?

Aktuell ist bei der Stadt Hilden ein zentrales, institutionalisiertes Con-
trolling nicht installiert. Ein zentrales, institutionalisiertes Berichtswe-
sen ist noch aufzubauen. 

Es existiert ein Finanzcon trolling durch das Amt für Fi nanz ser vice,
welches den Fachämtern monatli che Auswer tun gen zur Verfügung
stellt. Auswertungen dieser Berich te durch die Fach ämter werden je-
doch bisher nicht standardmäßig erstattet. Dar über hin aus findet in
Tei len der Verwaltung jeweils Fachcon trolling statt (z. B. im Amt für
Ju gend, Schule und Sport).

b) Entspricht das Controlling den Anforderungen der Gebiets kör per-
schaft, um den Steuerungsbedürfnissen der Verwal tungs leitung
Rechnung zu tragen und umfasst es alle we sentlichen Verwaltungs-
bereiche?

Dem bestehenden Finanzcontrolling sowie den diversen Fach con-
trollings fehlen die übergeordneten strategischen Ziele. Ein institutio-
nalisiertes, verwaltungsweites Leistungscontrolling (output-oder out-
co me-o rien tiert) ist nicht vorhanden.

c) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steu erung
und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Un terneh-
men, an denen eine wesentliche Beteiligung be steht?

Im Grundsatz ja. Die Bürgermeisterin wird von der Beteili gungsver-
waltung informiert.

Ein standardisiertes, konzernweites Controlling oder Risi kom anage-
ment bestehen nicht (siehe auch Fragenkreis 7).

Fragenkreis 6: Kosten- und Leistungsrechnung

a) In welchen Teilen der Verwaltung existiert bereits eine Kos ten- und
Leistungsrechnung?

Es existiert eine nahezu verwaltungsweite Kosten- und Leis tungs-
rechnung mit sich daraus ergebender interner Leis tungs verrech nung.
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b) Liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die für die wirt schaftli che
Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informa tionen bzw. an wel-
chen Stellen besteht nach Einschätzung des Abschlussprü fers noch
Handlungsbedarf?

Die Verwaltung hat vor einigen Jahren damit begonnen, die bislang
auf Ex cel-Ba sis funktionierenden Kosten- und Leistungsrechnun gen
in die ERP-Soft ware NewSystem von Infoma zu integrie ren. 

Verbesserungspotenzial ist grundsätzlich (mit einigen Aus nahmen bei
den gebührenrechnenden Einrichtungen) bei den „Leistungs rech nun-
gen“ der Kosten- und Leistungsrech nungen vor handen; ins be sondere
wenn es sich um personal kostenlastige Be reiche handelt, müssten
hierfür die Leistun gen des Personals er fasst werden.

Fragenkreis 7: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Verwaltungsleitung nach Art und Umfang Frühwarn signale
definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsge fähr-
dende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

In den Sitzungen des Verwaltungsvorstandes werden Haus halts risi-
ken durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche zum Haus haltsplan be-
sprochen. 

Ein allgemeines Frühwarn- oder ein Risikomanagementsys tem wurde
bei der Stadt Hilden bisher allerdings nicht instal liert. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck
zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnah-
men nicht durchgeführt werden?

Es wäre empfehlenswert, bei der Stadt Hilden ein allge meines und
verwaltungsweites Risikomanagement zu imple mentieren. Es soll te
einen Überblick über die Risiken ermög lichen, die bei der Kern ver-
waltung und den Gesellschaften mit städtischer Beteiligung auf treten
können. Gleichzeitig sollte es Strategien aufzeigen, wie die Stadt die-
sen Risiken begegnen kann. 

Im Jahr 2016 wurden als erster Schritt die Risiken identifiziert und be-
wertet, damit § 21 des Korrup tionsbe kämp fungsgesetzes - In beson-
ders korruptionsgefähr deten Berei chen muss Personalrotation statt-
finden - Genüge getan wird. Noch im selben Jahr wurde damit begon-
nen, die als be son ders ri si ko trächtig identifizierten Bereiche mittels
Geschäftsprozessaufnahmen und -analysen zu betrachten. Inzwi-
schen liegt eine Reihe von Ergebnissen vor. Bedauerlicherweise ist
aber erst ein geringer Bruchteil der Prozesse aufgenommen und die-
se Pro zess be schreibungen sind z. B. für die aufgabenkritischen Un-
ter suchungen oder die Einführung ei nes Work flow ge st ützten DMS
nicht aus sa ge kräf tig und umfassend genug.
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c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine Dokumentation erfolgt durch die Protokolle der Sitzun gen des
Verwaltungsvorstandes. Eine für die Nutzung und Fortschreibung der
Pro zesse in den Fachämtern erforderliche, zentrale Prozessda ten-  
bank ist nicht eingerichtet.

Sowohl die bisher erlangten Prozesskenntnisse als auch deren Doku-
mentation und die Dokumentation der Maßnahmen reichen nicht aus.

d) Werden die Frühwarn sig nale und Maßnahmen konti nuierlich und sy-
stem atisch mit dem aktuellen Um feld so wie mit den Verwal tungs-
prozessen und Funktio nen abgestimmt und an ge passt?

Da ein allgemeines Früh warnsystem nicht vorhanden ist, muss diese
Frage für die Stadt Hilden verneint wer den.

Fragenkreis 8: Finanzinstrumente, andere Termingeschäf te,
Op tionen und Derivate

a) Hat die Verwaltungsleitung den Geschäftsumfang zum Ein satz von
Finanzinstrumenten sowie von anderen Terminge schäften, Optio nen
und Derivaten schriftlich festgelegt?

Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu wel-

chen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und doku men tiert

und in welchem Umfange dürfen offene Posten ent stehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, zum Beispiel, ob be-

stimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. be stimmte
Stra tegien nicht durchge führt werden dürfen (zum Bei spiel anti zi-
patives Hed ging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Op ti mierung
von Kreditkondition und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Verwaltungsleitung ein dem Geschäftsumfang ent spre chen-
des Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbe sondere in Be zug
auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungsle gung
- Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung
(Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konse quenzen
aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
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e) Hat die Verwaltungsleitung angemessene Arbeitsanweisun gen er-
lassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Verwaltungsleitung im Hin blick
auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bil den den
Vorsorgen geregelt?

zu a - f) 

Die Stadt Hilden besitzt keine derartigen Produkte; vor einem et wai-
gen Erwerb wäre der Rat einzuschalten.

Fragenkreis 9: Haushaltsgrundsätze

a) Wurde der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet oder gibt es re-
levante Sachverhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind?

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 haben sich kei ne An-
haltspunkte für nicht abgebildete Sachverhalte erge ben.

b) Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es we-
sentliche Sachverhalte, bei denen sich die Verwal tung unwirt schaft-
lich verhalten hat?

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit wurde beachtet.

c) Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und Klar heit be achtet
und wur den insbesondere alle ge planten Erträge und Aufwen dun gen
sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht erre chenbar sind?

Ja.

d) Wurden die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung beach tet, wo-
nach die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Fi nanzmittel vor-
rangig aus speziellen Entgelten und im Übrigen aus Steuern zu be-
schaffen sind, sofern die sonstigen Finanz mittel nicht ausrei chen?

Ja.

Fragenkreis 10: Planungswesen

a) Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und ent-
spricht diese den geltenden gesetzlichen Vorschriften (zum Bei spiel §
85 GO NRW - § 84 GO NRW n.F.?

Ja.
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b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Lageberichte enthalten Erläuterungen zu den Planabwei chungen.
Das Amt für Finanzservice fertigt monatlich Con trol lingberichte (z. B.
Konten- oder Budgetbericht, Berichte über Leis tungsdaten, so fern
vorhanden), um auch unterjährig frühzeitig Planabweichungen fest-
stellen zu können. Die Ver wendung dieser Berichte ist jedoch nicht
festgelegt.

Fragenkreis 11: Haushaltssatzung

a) Enthält die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und ent-
spricht die Form den gesetzlichen Vorgaben? 

Ja.

b) Ist die Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen und veröf fent licht
worden? 

Für das Haushaltsjahr 2018 war das nicht der Fall. Nach § 80 Abs. 5
GO NRW a.F. soll die vom Rat beschlossene Haus haltssatzung spät-
es tens einen Monat vor Beginn des Haus haltsjahres der Aufsichts be-
hörde angezeigt werden. 

Der Ratsbeschluss erfolgte am 21.03.2018, die An zeige am
22.03.2018. Die Haushaltssatz ung für das Jahr 2018 wur de am
02.05.2018 im Amts blatt der Stadt Hil den veröf fent licht.

c) Wurden ggf. die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsfüh rung be-
achtet, das heißt, sind nur Aufwendungen entstanden bzw. Aus zah-
lungen geleistet worden, zu denen eine rechtli che Verpflichtung be-
stand oder die für die Weiterführung not wendiger Aufgaben un auf-
schiebbar waren?

Ja, die Einhaltung dieser Vorgaben ist unterjährig geprüft worden.

d) War eine Nachtragssatzung erforderlich und ist diese fristge recht er-
lassen worden?

Nein.

Fragenkreis 12: Haushaltsplan

a) Enthält der Haushaltsplan alle erforderlichen Angaben und ent spricht
die Form den gesetzlichen Vorgaben?

Ja.

b) Wurde der Haushaltsplan eingehalten bzw. an welchen Stel len gab
es wesentliche Abweichungen und welche Gründe waren hier für aus-
schlaggebend?

Die Abweichungen wurden im Lagebericht erläutert.
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Fragenkreis 13: Haushaltssicherungskonzept

a) War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes er for derlich,
um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebiets körperschaft
zu erreichen?

b) Ist das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehör de ge-
nehmigt worden?

c) Wurden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes er reicht bzw.
wurden die darin enthaltenen Maßnahmen auch umgesetzt?

Zu a - c) 

Die Stadt Hilden ist bisher nicht verpflichtet, ein Haushaltssi che-
rungskonzept aufzustellen. 

Fragenkreis 14: Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonsti ge Fi-
nanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen
geplant und vor Realisierung auf Rentabili tät/Wirtschaftlichkeit, Fi-
nanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Ja, bislang nur für Bauinvestitionen. Die Unterlagen gemäß § 14 Abs.
2 GemH VO NRW unterlagen auch der Prüfung durch das BPA.

Die jährliche Beratung des It-Projektplans und seiner wirtschaftlichen
Fa cet ten geschieht un ter Be teili gung des BPAes.

Mit Schreiben vom 24.07.2018 hat Frau Bürgermeisterin Alkenings
ver fügt, dass auch für die Beschaffung von Fahrzeugen Wirtschaft-
lichkeitsrechnungen (mit Alternativen) anzufertigen und den Unterla-
gen für die Haushaltsplanberatungen beizufügen sind. Bisher hat das
BPA keine Erkenntnisse, ob solche Wirtschaftlichkeitsrechnungen in-
zwi schen er stellt wurden.

Die übrigen Investitionen gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO sind von die-
ser Ver fü gung nicht betroffen und wurden bislang - wenn überhaupt -
eher ru dimen tär Wirtschaftlichkeitsrechnungen unterzogen.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterla gen/Erhebungen
zur Preisermittlung nicht ausreichend wa ren, um ein Urteil über die
Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (zum Beispiel bei Er-
werb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Betei ligungen)?

Nein. Ansonsten würde das BPA im Rahmen seiner Prüfun gen un-
mittelbar Nachbesserungen erbitten.
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c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von In-
vestitionen laufend überwacht und Abweichungen un tersucht?

Ja.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Über-
schreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus wel chen
Gründen?

Wenn es geschehen ist, waren solche Überschreitungen in der Regel
durch unvorhersehbare Abweichungen von den Ausfüh rungspla-
nungen (z. B. Nachträge bei Bauten im Be stand) begrün det und wur-
den durch das BPA geprüft.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder ver gleichbare
Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien ab ge schlossen wurden?

Nein.

Fragenkreis 15: Kredite

a) Gab es eine Netto-Neuverschuldung oder konnten per Saldo Schul-
den abgebaut werden?

Die Investitionskredite weisen zum 31.12.2018 einen Bestand von
26,5 Mio. € auf. Die Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 6,4 Mio. €
wurde nicht in An spruch genommen. 

Die Verbindlichkeiten sind um 1 Mio. € auf 39,5 Mio. € ange stiegen
bei einer Ent schuldung im langfristigen Bereich in Höhe von 2,1 Mio.
€, einem moderaten An stieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten (+ 0,7
Mio. €) und einem deutlichen An stieg der sonstigen Verbindlichkeiten
(+ 2,3 Mio. €) - zurück zuführen auf eine be reits erhaltene, aber noch
nicht zugeordnete Investitionspau schale in Höhe von 2,2 Mio. €.

Die Finanzierungstätigkeit umfasste in 2018 im Wesentlichen Um-
schuldungen und eine Nettotilgung von Investitionskrediten in Höhe
von 2,1 Mio. € und Rückzahlungen von Ausleihungen im Umfang von
0,8 Mio. €.

Fragenkreis 16: Liquidität

a) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches unter an-
derem eine laufende Liquiditätskontrolle gewährlei stet?

Ja, beim Amt für Finanzservice.
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b) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Ma na-
gement und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür gel-
tenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Das Amt für Finanzservice unterhält ein zentrales Cash-Ma nage ment.
Die Regelungen dazu wurden eingehalten.

c) Musste die Verwaltung Kredite zur Liquiditätssicherung auf nehmen
und wie hat sich der Bestand dieser Kredite entwi ckelt?

In 2018 mussten „Liquiditätskredite“, auch „Kassenkredit“, aufgenom-
men wer den, die aber im Laufe des Jahres 2018 auch wieder zurück-
gezahlt wurden. Zum Ende des Jahres 2018 bestanden dann keine
Kassenkredite mehr.

d) Wurde der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kre-
dite zur Liquiditätssicherung unterjährig überschritten?

Nein, siehe c)

Fragenkreis 17: Forderungsmanagement

a) Gibt es eine Dienstanweisung für Stundung, Niederschla gung und
zum Erlass von Forderungen und entspricht diese den Bedürfnis sen
der Verwaltung?

Ja.

b) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rech nung
gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahn wesen ge währlei-
stet, dass ausstehende Forderungen zeit nah und effektiv eingezo gen
wer den?

Ja.

Fragenkreis 18: Vergaberegelungen

a) Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und ent spricht die-
se den gesetzlichen Vorgaben?

Ja.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen un ter lie gen,
Konkurrenzangebote (zum Beispiel auch für Kapi talauf nah men und
Geldanlagen) eingeholt?

Ja. Das BPA ist regelmäßig begleitend beteiligt.

c) Gab es im Rahmen der Prüfung Anhaltspunkte, dass gegen be-
stehende Vergaberegelungen verstoßen wurde?

Nein.
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Fragenkreis 19: Gebühren- und Beitragssatzungen

a) Wurden die Gebührenbedarfsberechnungen von der örtli chen Prü-
fung auf Plausibilität und Rechtmäßigkeit überprüft?

Die Gebührenbedarfsberechnungen werden risikoorientiert rollierend
geprüft.

b) Wurde in den Gebühren rechnenden Bereichen eine Nach kalku lation
durchgeführt, damit evtl. Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen
festgestellt werden können?

Ja.

c) Werden die bestehen den Gebührensatzungen re gel mäßig auf ih ren
Anpas sungsbedarf hin untersucht?

Ja.

d) Gab es während der Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass ge gen be-
stehende Gebührensatzungen verstoßen wurde oder diese nicht den
gesetzlichen Vorgaben entsprechen?

Nein.

e) Ist sichergestellt, dass alle Beträge zeitnah und vollständig erho ben
werden?

Ja. Einzelfragen bleiben unterjährigen Prüfungen vorbehal ten.

Fragenkreis 20: Korruptionsprävention

a) Hat die Verwaltungsleitung Vorkehrungen zur Korruptions präven tion
ergriffen und dokumentiert?

Die Verwaltung hat eine zentrale Vergabestelle im Amt für Fi nanz-
service eingerichtet und eine Antikorruptionsbeauftragte er nannt, was
der Kor rup tions prä ven tion dient. Außer dem gibt es ei ne Dienst an wei-
sung zur Kor rup tionsprä ven tion und in vielen ande ren Dienst an wei-
sun gen ent spre chende Regelungen. Die Arbeiten zur Beurteilung der
Rotationspflicht gemäß § 21 KorruptBG NRW ruhen seit einiger Zeit
mit Kennt nis der Aufsichtsbehörde.

b) Gibt es interne Regelungen zur Korruptionsprävention, zum Bei spiel
zur Annahme von Geschenken?

Ja. Es besteht die Dienstanweisung zur Korruptionspräven tion.

c) Gab es im abgelaufenen Jahr Fälle von Korruption, die zur Anzei ge
gebracht wurden?

Nein.
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Fragenkreis 21: Berichterstattung an das Überwachungs organ

a) Hat die Verwaltungsleitung das Überwachungsorgan unter jährig über
die Entwicklung der Haushaltswirtschaft infor miert?

Ja, in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses so wie des
Rates, aber auch in den Fachausschüssen hat der Kämmerer be-
darfs ge recht berichtet. Im Haupt- und Finanzaus schuss wurde der je-
weils aktuelle Fi nanzstatus dargestellt und es wurde in halb jährli chen
Mit tei lungsvorlagen über die über- und au ßerplanmäßigen Auf wen-
dun gen und investiven Auszahlun gen des je weils ver gange nen Halb-
jahres in formiert.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirt schaft-
liche Lage der Gebietskörperschaft und in die wichtig sten Verwal-
tungsbereiche?

Ja.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge ange-
messen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhn li-
che, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß ab gewickelte Ge schäfts-
vorfälle sowie erkennbare Fehldisposi tionen oder wesentli che Unter-
lassungen vor und wurde hier über berichtet?

Rat sowie der Haupt- und Finanzausschuss wurden ange messen un-
terrichtet. Ein Risikofrüherkennungssystem, in dessen Rahmen hätte
berichtet werden können, existiert indes nicht.

Fragenkreis 22: Ungewöhnliche Kennzahlen zur Vermö gens-,
Schulden-, Finanz- und Ertragslage

a) Gibt es Auffälligkeiten bei den Kennzahlen (zum Beispiel NKF-Kenn-
zahlenset NRW) zur Vermögens-, Schulden-, Fi nanz- und Ertragslage
der Gebietskörperschaft?

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt spiegelt sich in den Kenn-
zahlen des NKF-Kennzahlensets auf den Seiten 7,11 und 12 des La-
ge be richts zutref fend wider.

Die Investitionsquote liegt imzweiten Jahr hintereinander deutlich un-
ter 100 und im Vierjahres durchschnitt bei 85,7. Der auch in 2018 zu
verzeichnende Vermögensverzehr ist damit als strukturell zu bezeich-
nen und zieht laut Aussage der Kämmerin angesichts guter Finanzla-
ge ei nen Nachsteu erungs bedarf bei der Vermögensverwaltung nach 
sich.
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b) Wie haben sich die Kennzahlen im Zeitablauf entwickelt?

Da die Stadt Hilden ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf NKF
umgestellt hat, können Kennzahlen seither in einer Zeitreihe be-
trachtet werden. Die Entwicklung der Kennzahlen seit 2012 ist im La-
gebericht auf Seiten 7,11 und 12 dargestellt.

c) Wie sind die Kennzahlen im interkommunalen Vergleich zu beur tei-
len?

Es liegen keine öffentlich zugänglichen NKF-Vergleichszah len des In-
nenministeriums vor. Die Gemeindeprü fungs anstalt (GPA) ist be-
müht, Vergleichszahlen aus ihren Mitgliedskom munen zusam men-
zustellen. Die letzten Vergleichskennzah len der GPA für klei ne kreis-
angehörige Städte betreffen das Vergleichsjahr 2016. Eine interkom-
munale Erhe bung ist sei tens der GPA für mittelgroße Kommunen ab
dem Jahr 2020 geplant.

Fragenkreis 23: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Re-
serven

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebs not wen-
diges Vermögen?

Nein.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch
im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich hö here oder nie-
drigere Verkehrswerte der Vermögensgegen stände we sentlich be-
einflusst wird?

Nein

Fragenkreis 24: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Fi nan-
zierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Ab schluss stichtag be-
stehenden wesentlichen Investitionsver pflichtungen fi nanziert wer-
den?
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Kapitalstruktur zum Abschlussstichtag 2018

JA 2018 JA 2017 Veränd.
in Mio € in Mio € in %

Allgemeine Rücklage 249,77 250,52 -0,3
Sonderrücklagen 1,54 1,54 0,0
Ausgleichsrücklage 13,52 13,15 2,3
Jahresergebnis 1,62 0,37 300,0
Sonderposten für Zuwendungen 44,65 45,44 -1,5
Sonderposten für Beiträge 40,98 42,78 -4,2
Sonderposten für den Gebührenausgleich 2,16 2,15 4,8
Übrige Sonderposten 2,09 1,77 16,7
Pensionsrückstellungen 81,23 77,06 5,3

Altlasten
Rückstellungen für Deponien und

0,23 0,23 0,0

4 und 5 GemHVO
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.

9,75 8,29 18,1

Investitionen
Verbindlichkeiten aus Krediten für

26,49 28,56 -7,3
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 0,57 0,57 0,0
Instandhaltungsrückstellung 0,38 0,36 0,0

Kreditinstituten
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber

0,57 0,57 0,0

Leistungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

4,24 3,62 16,7
Sonstige Verbindlichkeiten 8,20 5,77 41,4
RAP 10,53 11,24 -6,3

498,29 493,43

Die Ergebnisplanung für die Jahre bis 2021 ist in den Vorbe mer kun-
gen zum Haushalt 2018 ausführlich dargestellt und erläutert. Die ge-
plante Schuldenentwicklung zeigt die Tabelle auf Seite 30 der Vorbe-
mer kungen zum Haushaltsplan 2018.

b) Wie ist die Finanzlage der Gebietskörperschaft zu beurteilen, ins be-
sondere hinsichtlich der bestehenden Kredite für Inves titionen und
zur Liquiditätssicherung?

Die Investitionskredite weisen zum 31.12.2018 einen Bestand von
26,5 Mio. € auf. Die Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 6,4 Mio. €
wurde nicht in An spruch genommen.
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Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 10,6 Mio. € nie-
driger ausge fallen als im Vorjahr (- 2,9 Mio. €), übersteigt aber den
Planwert für 2018 um 8,0 Mio. €. Dieser Überschuss aus der Verwal-
tungstätigkeit konnte den Finanz mittelbedarf aus Investitionstätigkeit
(-1,0 Mio. €) sowie den Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
(-2,9 Mio. €) vollständig decken. Die liquiden Mittel sind im Haushalts-
jahr um 6,8 Mio. € auf 17,4 Mio. € gestiegen.

Die Investitionsauszah lungen (5,7 Mio. €) sind deutlich hinter dem
Planwert (24,5 Mio. €) zurückgeblieben. Die Investitionstätigkeit konn-
te die Abschreibungen und Abgän ge im Haushaltsjahr 2018 nicht
kompensieren.

Die Finanzierungsstätigkeit umfasste in 2018 im Wesentlichen Um-
schuldungen und eine Nettotilgung von Investitionskrediten in Höhe
von 2,1 Mio. € und Rückzahlungen von Ausleihungen im Umfang von
0,8 Mio. €.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind zum 31.12.2018, wie im Vor-
jahr, vollstän dig aus den liquiden Mitteln gedeckt.

c) In welchem Umfang hat die Stadt Finanz-/Fördermittel ein schließ lich
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhalts punkte
ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen
des Mittelgebers nicht beach tet wurden?

Bei diversen Investitionsmaßnahmen hat die Stadt Hilden Förder-
mittel in Anspruch genommen, zum Beispiel Sportpau schale, In ves-
titions pauschale, Landeszuweisung ÖPNV (Pauschale) und Feuer-
schutz pauschale. 

Fragenkreis 25: Eigenkapitalausstattung

a) Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Über-
schuldung?

Nein. Bislang musste die Stadt Hilden kein Haushaltssiche rungs kon-
zept aufstellen.

Fragenkreis 26: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Haben die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendun gen de-
cken können?

Ja. Der Jahresüberschuss lag 2018 bei rd. 1,6 Mio. €.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgän gen ge-
prägt?

Nein.
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder
andere Leistungsbeziehungen zwischen der Gebiets körperschaft und
deren Eigengesellschaften bzw. Eigenbe trieben eindeutig zu unange-
messenen Konditionen vorge nommen werden?

Nein.

Fragenkreis 27: Strukturelles Defizit und seine Ursachen

a) Existiert ein strukturelles Defizit und was sind seine Ursa chen?

Ja. Aufgrund der negativen Finanzentwicklung wurde u. a. bereits im
Jahr 2016 eine ver waltungsinterne Arbeitsgruppe „Haushaltskon soli-
die rung“ ins Le ben gerufen

b) Welche Produktbereiche haben maßgeblich zum defizitären Er gebnis
beigetragen?

Die Verwaltung hat dies im Lagebericht dargestellt und die größe ren
Abweichungen erläutert.

Fragenkreis 28: Maßnah men zur Verbesserung der Ertrags lage

a) Sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Er tragslage er-
for derlich?

Ja.

b) Welche Maßnahmen wur den eingeleitet bzw. sind be absich tigt, um
die Ertrags lage der Gebietskörperschaft zu 

Die Verwaltung hat eine Vielzahl von Maßnahmen vorbereitet bzw.
er griffen, unter anderem die Neubewertung der einzel nen Maß nah-
men des integrierten Handlungskonzeptes In nenstadt, und hat die se
dem Rat und seinen Ausschüssen zur Beratung vorgelegt.

Darüber hinaus hat die Verwaltung eine Arbeitsgruppe Personal ma-
na gement eingesetzt, deren erste Arbeitsergebnisse bereits in die
Haushaltsplanung 2018 eingeflossen waren. Die Bemühungen zur
Auf gabenkonsolidierung werden verstärkt.
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6.2 Vollständigkeitserklärung

Die Vollständigkeitserklärung folgt auf der nächsten Seite.



Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018

Frau Bürgermeisterin Birgit Alkenings gibt persönlich folgende Erklärung ab:

Aufklärung und Nachweise

1. Der Rechnungsprüfung sind die von ihr gemäß § 102 Abs. 7 GO NRW ver-
langten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nach-
weise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen
zur Verfügung gestellt worden. Vollständig weitergegeben sind neben meinen
persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse aller Mitglieder des Verwal-
tungsvorstandes.

2. Folgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden,
der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig
und vollständig zu geben: 

Herr Kämmerer Norbert Danscheidt
Frau Kämmerin Anja Franke
Herr Ralf Blis ginnis

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung (§§ 28 - 32 KomHVO NRW)

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt.
worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuch hal-
tung insbesonderer Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Ar-
beits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständ nis
der Buchführung erforderlich sind. 

2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für
das Haushaltsjahr sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr bu-
chungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die
richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu
Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).

3. Die nach § 28 Abs. 5 KomHVO NRW erforderliche Beachtung der Grundsät ze
ordnungsgemäßer Dv-gestützter Buchführungssysteme wurde sicherges tellt. 

4. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und
alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögengegenstände und die
Schulden erfasst worden. 

5. Die nach § 32 KomHVO NRW erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstan-
dards und interner Aufsicht wurden oder werden in Kürze erlassen und wer-
den in aktueller Fassung vorgelegt. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung
wurde

¨  von mir wahrgenommen.
x  auf Herrn Kämmerer Heinrich Klausgrete und Frau stellv. Amts-

leiterin Susanne Enke über tragen und von ihnen wahrge nom-
men.



Jahresabschluss und Lagebericht

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswer-
te, Verpflich tungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus
schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und
Erträge und sämtliche Aus- und Ein zah lungen. Der Anhang enthält alle erfor-
derlichen An gaben.

2. Im Lagebericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert wor-
den, insbeson dere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung,
wie sie von mir und dem Verwaltungsvorstand eingeschätzt werden, darge-
stellt.

3.  Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

¨  bestehen nicht.
x sind im Jahresabschluss enthalten.
¨  sind im Lagebericht dargelegt.

4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen ent-
spre chenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
ent ge genstehen

x  bestehen nicht.
¨  sind gesondert erläutert.

5. Im Beteiligungsbericht, der bezogen auf den Abschlussstichtag fortge schrie-
ben und dem Jahresabschluss beigefügt ist, ist die wirtschaftliche und nicht-
wirtschaftliche Betätigung der Stadt, unabhängig davon, ob verselbstständig-
te Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses an-
ge hö ren, vollständig erläutert.

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Un ternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschluss-
stich tag. 

¨  nicht.
x nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt

ist. 

6. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonsti-
gen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag

¨  nicht.
x nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt

ist. 

Im Verbindlichkeitenspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Be stellung
von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen. 

7. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesenen Vermö-
gensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbi-
lanz ausgewiesene Vermögensgegenstände be standen am Abschlussstich-
tag 

x nicht
¨  und sind unter Ziffer   aufgeführt



8. Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier-, und
indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontakte, Zins- und Wäh-
rungswraps, Forward Rate Agreements und Forward Deposits) bestanden
am Abschlussstichtag

x nicht
¨  und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rech-

nungsprüfung dargelegt worden
¨ und sind unter Ziffer   aufgeführt

9. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage der Kommunde von Bedeutung sind oder werden können (z. B. we-
gen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus
anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag

¨  nicht.
x und sind in den Unterlagen zum Jahresabschluss vollständig

aufgeführt.

10. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, we-
sentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz er-
scheinen

x  im Anhang angegeben.
¨ und sind unter Ziffer   aufgeführt.

11. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beur-
teilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung
sind,

¨  lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor.
x sind im Anhang angegeben.
¨ sind unter Ziffer   in der Anlage aufgeführt.

12. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen In-
ternen Kontrollsystems

x lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor.
¨  sind vollständig mitgeteilt worden.

13. Es sind keine Täuschungen oder Vermögensschädigungen bekannt oder
werden vermutet, die wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss
und den Lagebericht haben könnten.

14. Die am Schluss des Lageberichts gemachten Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO
NRW sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

Hilden, 30.09.2019 Gez. Birgit Alkenings
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